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I 0157/2020 (BJD) 
Interpellation Fraktion SVP: Ausschaffungen krimineller Ausländer im Kanton Solo-

thurn (08.09.2020)  

 
Die Zahlen des Kantons Solothurn in Sachen Ausschaffung krimineller Ausländer lassen aufhor-
chen: Gemäss publizierter Statistik führten nur gerade 36% aller Fälle zu einer Ausschaffung. 
Dies ist der drittletzte Platz unter den 14 berücksichtigten Kantonen mit mehr als 50 Fällen 
2019. Von allen Katalogtaten im Sinne von Art. 66a StGB, die von Ausländern begangen wur-
den, ist im Kanton Solothurn von insgesamt 78 Straftaten nur bei 28 in korrekter gesetzlicher 
Anwendung die Landesverweisung verfügt worden, in 50 Fällen trotz Obligatorium nicht. Un-
sere Richter und Staatsanwälte foutieren sich offenbar im grossen Stil um den Volkswillen, ob-
wohl man mit der Volksinitiative genau diese Unterschiede eliminieren wollte. 
Bekanntlich hatte das Schweizer Volk die Ausschaffungsinitiative angenommen. Seit dem 
1.Oktober 2016 ist die vom Parlament in der Umsetzung beschlossene, sogenannte «Härtefall-
klausel» in Kraft. Diese solle aber nur in Ausnahmen angewendet werden. Das Parlament ver-
sprach dem Volk, die Initiative werde dennoch «pfefferscharf» (man versprach eine Anwen-
dung der Klausel von höchstens 5%) umgesetzt. Doch das bedeutet in jedem Kanton etwas 
Anderes, wie sich jetzt zeigt. 
Härtefallklausel: StGB Artikel 66a Absatz 2: «Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Lan-
desverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall 
bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den pri-
vaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der 
besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder 
aufgewachsen sind.» 
Eine glaubwürdige und konsequente Ausländer- und Strafpolitik setzt voraus, dass dem Buch-
staben des Gesetzes tatsächlich Nachachtung verschafft wird. Im Folgenden ist die tiefe An-
wendungsrate der obligatorischen Landesverweisung im Kanton Solothurn zu untersuchen und 
zu begründen. 
 
Die Regierung wird gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten: 
1. Welches waren die genauen Begründungen für die Anrufung der Härtefallklausel in all die-

sen 50 Fällen im Jahr 2019? Es wird um eine genaue Auflistung der Delikte von Art. 66a 
StGB gebeten, wie dies das Bundesamt für Statistik für die gesamtschweizerischen Straftaten 
gemacht hat. 

2. In wie vielen Fällen ist der Täter im Ausland geboren? In wie vielen in der Schweiz? 
3. Über welchen Aufenthaltsstatus verfügten die 50 Straftäter, die 2019 von der Anwendung 

der Härtefallklausel profitierten?  
4. Wie viele Anträge auf Landesverweis wurden durch die Staatsanwaltschaften gestellt und 

wie viele davon wurden von den Gerichten abgelehnt? 
5. Wie erklärt die Regierung den massgeblichen Unterschied zwischen den Kantonen Luzern 

mit einer Quote von 90% und Solothurn mit einer solchen von 36%? 
6. Beurteilt die Regierung die Quote im Kanton Solothurn als zu tief? 
 
Begründung 08.09.2020: BEGRÜNDUNGSTEXT 
 
Unterschriften: 1. Roberto Conti, 2. Beat Künzli, 3. Stephanie Ritschard, Richard Aschberger, 
Matthias Borner, Johannes Brons, Markus Dick, Tobias Fischer, Josef Fluri, Walter Gurtner, Sibyl-
le Jeker, Kevin Kunz, Peter M. Linz, Christine Rütti, Hugo Schumacher, Rolf Sommer, Rémy 
Wyssmann (17) 


